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Bekanntmachung.
. diesjährigen öffentlichen Impfungen finden
lm Rathhause . Zimmer No . 16 , Nachmittags um
S Uhr an folgenden Tagen statt : 2 .. 3 ., 13. . 14 ..
IS ., 16 . , 17 ., 26 ., 27 . , 28 ., 30 ., 81 . Mai , 1.. 3 . . 4 .,
ö . , 16 ., 16 ., 17 ., 18 ., 19 ., 20 . September , für
Kinder aus inficirten Häusern am 29 . und
30 . September.

Die Termine für die Wiederimpfung werden
den betreffenden Kindern in ihren Schulen bekannt
gegeben . Für Wiederimpflinge aus inficirten
Häusern ist der Termin auf den 1 . Oktober , Nach¬
mittags 5 Uhr , ongcfetzt.

Der Eingang zum Jmpflokal erfolgt durch
das Portal gegenüber dem Hotel „Zum grünen Wald " .

Eine Woche nach der Impfung find die
geimpften Kinder zur Prüfung des Erfolges im
Impftermine vorzustellen . Nachschau findet eben¬
falls Nackniittags S Ubr statt.

Die Angehörigen dürfen fich erst nach Empfang¬
nahme der Impfscheines aus dem Jmpflokal ent¬
fernen.

Die Angehörigen der Impflinge (Eltern,
Pflcgeeltern und Vormünder ) werden ersucht , ihre
Kinder bezw . Pflegebefohlenen pünktlich Nach¬
mittags um 5 Uhr zur Impfung und Nach¬
schau zu bringen , andernfalls müssen die Kinder , bei
Vermeidung der im Reichsimpfgesetz angedrohten
Sttascn , auf eigene Kosten geimpft werden.

Jmpfpflichtig sind alle im Jabre 1901 und
früher geborenen Kinder , soweit sie nicht mit Er¬
folg geimpft worden sind oder nach ärztlichem
Zeugnifi die natürlichen Blattern überstanden
naben , ferner diejenigen Kinder , welche in früheren
Jahren wegen Krankheit zurückgestellt oder der
Impfung vorschriftsmäßig entzogen worden find.

Gleichzeitig mache ich daraus aufmerksam , daß
Abimpsungen von Arm zu Arm nicht stattfinden
und daß der zur Verwendung gelangende Impf¬
stoff aus dem staatlichen Jmpfinstitut zu Cassel
bezogen wird.

Verhaltungsvorschriften
für die AngehSrige » - er Erstimpflinge.

Z 1. Aus einem Haufe , in welchem an¬
steckende Krankheiten , wie Scharlach , Masern,
Diphtherie , Croup . Keuchhusten . Flecktvvbus , rosen-
artiae Entzündung oder di - natürlichen Pocken
herrschen , dürfen die Impflinge zum allgemeinen
Termine nicht gebracht werden , auch haben fich
Erwachsene , die in solchen Häusern wohnen , vom
Impftermine fernzuhalten.

§ 2 . Die Eltern des JmpflingeS oder deren
Vertreter haben dem Jmpfarzte vor der Aus¬
führung der Impfung über frühere oder noch be¬
stehende Krankheiten ' des Kindes Mittheilung zu
machen.

§ 3 . Die Kinder müssen zum Impftermine
mit reingewaschenem Körper und mit reinen
Kleidern gebracht werden.

8 4 . Auch nach dem Impfen ist möglichst
große Reinhaltung des JmpflingeS die wichtigste
Pflicht.

8 S. Man versäume eine tägliche sorgfältige
Waschung nicht.

8 6 . Die Nahrung des Kindes bleibe un¬
verändert.

8 7 . Bei günstigem Wetter darf das Kind
ine Freie gebracht werden . Man vermeide im
Hochsommer nur die heißesten Tagesstunden und
die direkte Sonnenhitze.

8 8 . Die Impfstellen sind mit großer Sorg¬
falt vor dem Aufreiben , Zerkratzen und vor Be¬
schmutzung zu bewahren , sie dürfen nur mit frisch
gereinigten Händen berührt werden , zum Waschen
der Impfstellen darf nur reine Leinwand oder
reine Watte verwendet werden.

Vor Berührung mit Personen , welche an
eiternden Geschwüren . Hautausschlägen oder Wund¬
rose (Rathlaus ) erkrankt sind , ist der Impfling
sorgfältig zu bewahren , um die Uebertragung von
Krankheitskeimen in die Impfstellen zu verhüten,
auch find die von solchen Personen benutzten
Gegenstände von dem Impflinge fernznbalten.
Kommen unter den Angehörigen des JmpflingeS,
welche mit ibm denselben Haushalt thcilen , Fälle
von Krankheiten der obigen Art vor , so ist es
zweckmäßig , don Rath eines Arztes einzuholen.

8 9 . Nach der erfolgreichen Impfung zeigen
sich vom vierten Tage ab kleine Bläschen , welche
fich in der Regel bis zum nennten Tage unter
mäßigem Fieber vergrößern und zu erhabenen von
einem rotben EntzündungShof umgebenen Sckutz-
pocken ennmckeln . Dieselben enthalten eine klare
Flüssigkeit , welche sich am achten Tage zu trüben
beginnt . Vom zehnten bis zwölften Tage beginnen
die Pocken zu einem Schorfe einzutrocknen , der
nach 8rei bis vier Wochen von selbst abkällt.

Die erfolgreiche Impfung läßt Narben von
der Größe der Pusteln zurück , welche mindestens
mehrere Jabre hindurch deutlich sichtbar bleiben.

8 10 . Bei regelmäßigem Verlaufe der Schutz¬
pocken ist ein Verband überflüssig , falls aber in
der nächsten Umgebung derselben eine starke , breite
Röthe entstehen sollte sind kalte , häufig zu wechselnde
Umschläge mit abqekochtem Wasser anzuwenden:
wenn die Pocken sich öffnen , ist ein reiner Verband
anzulegen . „ t  .

Bei jeder erheblichen , nach der Jmvmng ent¬
stehenden Erkrankung ist ein Arzt zuzuziehcn : der
Jmpfarzt ist von jeder solchen Erkrankung , welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintritt , in Kenntniß zu setzen.

8 11 . An dem im Impftermine bekannt ^zu
gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach¬
schau . Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrankung , oder weil in dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht (8 1),
nicht in dar Jmpflokal gebracht werden , so haben

die Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens
am Termintage dem Jmpfarzt anzuzeigen.

8 12 . Der Impfschein ist sorgfältig anf-
zubewahren.

Verhaltungsvorschriften für
Wiederimpflinge.

8 1 . Aus einem Hause , in welchem ansteckende
Krankheiten , wie Scharlach , Masern , Diphtherie,
Croup , Keuchhusten , Flecktpvbus , rosenartige Ent¬
zündungen oder die natürlichen Pocken herrschen,
dürfen die Impflinge zum allgemeinen Termin
nicht kommen.

8 2 . Die Kinder sollen im Impftermine mit
reiner Haut , reiner Wäsche und in sauberen Kleidern
erscheinen.

8 A Auch nach dem Jmvfen ist möglichst
araße Reinhaltung des Impfling ? die wichtigste
Pflicht.

8 4 . Die Entwickelung der Impfpusteln tritt
am 3. oder 4 . Tage ein und ist für gewöhnlich mit
so geringen Beschwerden im Allgemeinbefinden ver¬
bunden , daß eine Versänmniß des Schulunterrichts
deshalb nicht nothwendig ist. Nur wenn aus¬
nahmsweise Fieber eintritt , soll das Kind zu
Hause bleiben . Stellen sich vorübergehend größere
Röthe und Anschwellungen der Impfstellen ein , so
sind kalte , häufig zu wechselnde Umschläge mit ab¬
gekochtem Wasser anznwenden . Die Kinder können
das gewohnte Baden fortsetzen . Das Turnen ist
vom 3. bis 12 . Tage von Allen , bei denen sich
Jmpfblattcrn bilden , äuszusetzen . Die Impfstellen
sind , solange sie nicht vernarbt sind , sorgfältig vor
Beschmutzung , Kratzen und Stoß , sowie vor
Reibungen durch enaeKleidung und vor Druck von
Außen zu hüten . Insbesondere ist der Verkehr
mit solchen Personen , welche an eiternden Ge¬
schwüren , Hautausjchlägen oder Wundrosen (Rath¬
laus ) leiden , und die ' Benutzung der von ihnen
gebrauchten Gegenstände zu vermeiden.

8 5 . Bei jeder erhehlickien , nach der Impfung
entstehenden Erkrankung , ist ein Arzt zuzuzieben,
der Jmpfarzt ist von solchen Erkrankungen , welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintritt , in Kenntniß zu setzen.

8 6 . An dem im Impftermine bekannt zu
gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach¬
schau . Kann ein Kind am Tage dev Nachschau
wegen erheblicher Erkrankung , oder weil in dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht (8 11.
nicht in das Jmpflokal kommen , so haben die
Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens am
Termintage dem Jmpfarzt anzuzeiaen.

8 7 . Der Impfschein ist sorgfältig aus-
znbewabren . *

Wiesbaden , 16. April 1902.
Der Volizei -Präfident . K . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Diejenigen Herren Aerzte , welche in ihrer

Privatpra ^is Impfungen vornebmcn , mache ich ans
die Beschlüsse und Vorschriften des Bundesrathes
vom 28 . Juni 1899 zur Ausführung des Jmpf-
aesetzeS nebst den Erläuterungen hierzu (Ertra-
Beilage zu No . 13 des Amtsblattes der König¬
lichen Regierung zu Wiesbaden vom 29 . März 1900)
aufmerksam.

Indem ich die Herren Aerzte um genaue Be¬
folgung dieser Vorschriften ersticke, weise ich be¬
sonders ans die ' §§ 16 und 17 a . a . O . hin,
welche lauten:

„8 16 . Die Impfung wird der Regel
nach ans einem Oberarm vorgenommen , und
zwar bei Erstimpflinaen au : dem rechten , bei
Wiederimpfungen aus dem linken Arme . Es
genügen vier seichte Schnitte von höchstens
1 Centimeter Länge . Die einzelnen Jmpf-
schnitte sollen mindesten ? 2 Centimeter von
einander entfernt liegen . Stärkere Blutungen
beim Jmvfen sind zu vermeiden . Einmaliges
Einstreichen der Lympbe in die durch An-
svannen der Haut klaffend gehaltenen
Wunden ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Aufträgen der Lpmphe mit dem
Pinsel ist verboten.

Uebrig gebliebene Mengen von Lvmpbe
dürfen nicht in das Gefäß zurückgefüllt oder
zu späteren Impfungen verwendet werden.

8 17 . Die Erstimpfung hat als erfolg¬
reich zu gelten , wenn mindestens eine Pustel
zur regelmäßigen Entwickelung gekommen ist.
Bei der Wiederimpfung genügt sür . den
Erfolg schon die Bildung von Knötchen oder
Bläschen an den Impfstellen ."

Druckexemvlare der Vorschriften , welche von
den Aerzten bei der Ausführung des Jmpfgeichäftes
zu befolgen sind , sowie der Verhaltnngsvorsckrfften
für die Angehörigen der Jmvflinge und Wieder-
impflinae sind in der Bnckdrnckerei von Plaum,
Moritzstraße No . 27 . hierielbst zu baden.

Ferner mache ich wiederbolt darauf aufmerk¬
sam , daß Seitens der Herren Aerzte bei Abaabe
von Zeuaniffen , in welchen gemäß der 88 2 und 10
des Reichsimpsgesetzes vom 8 . April 1874 in aültiger
Form (8 101 die Nothwendigkeit der Zurückstellung
eines Impfling ? bezw . WiederimpflinaS bescheinigt
werden soll , nur das durch den BundcSrathS-
beschlüß vom 30 . Oktober 1874 - <Min .-Bl . f.
i . V . S . 235 ') vorgeschriebene Formular 3 zu be¬
nutzen ist . Es unterliegt dabei keinem Bedenken,
wenn das Wort „kann " des Vordrucks in dem
bezeichneten Formular gceignetenfalls in „konnte"
umgeändert wird.

Ist ein Jmpfpflichtiger auf Grund eines ärzt¬
lichen Zeugnisses von der Impfung zweimal befreit
worden , so kann die fernere Befreiung nur durch
den zuständigen Jmpfarzt erfolgen (8 2 Abs . 2
des Jmpfgesetzes ) . *

Wiesbaden , den 16. Avril 1902.
Der Polizei -Präsident. K . Prinz v . Ratibor.

Polizei -Derorvnunfl,
betreffend die Abändening der Polizei -Verordnung
über den Verkehr mit Milch vom 28 . November 1689.

Auf Grund der 88 & und 6 der Allerhöchsten
Verordnung vom 20 .' September 1867 über die
Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen LandcS-
tbeilen , sowie der 88 143 und 144 des Gesetzes
über die allgemeine Landes - Dcrwaltung vom
30 . Juli 1883 wird mit Zustimmung des Gemeindc-
ratbs für den PolizeibezirkWiesbaden nachstehende
Polizei -Verordnung erlassen:

Die 88 2 . Absatz 1, 7 und 9 Absatz 1 der
Polizei -Verordnung über den Verkehr mit Milch
vom 28 . November 1889 erbalten vom 1. Juni 1890
ab die au « dem nachstebenven Neuabdrucke dieser
Verordnung ersichtliche abgeändertc Fassung:

8 1.
Milchverkäufer dürfen die Milch nur in solchen

Gefäßen aufbewabren , in welchen dieselbe keine
fremdartigen Stoffe anknebmen kann . Gefäße ans
Kupfer , Messing oder Zink , Tbongefäße mit ve »°
letzter Glasur, gußeiserne Gesäße mit bleihaltiger
Email sind zu dem gedachten Zwecke nicht gestattet.

8 2.
Als Tranrvortgefäße für die Milch dürfen

nur gut gearbeitete bölzerne , ferner Weißblech¬
oder Glasgesäße , als Meßgefäße nur Wcißblech-
maße verwendet werden . Die Transport - und
Meßgefäße , mit Ausnahme der Glasgefäße,
müssen so weite Oeffnnngen haben , daß sie bequem
mit der Hand gereinigt werden können.

Die an den Transvortgefäßen etwa vor¬
handenen Zapskrahnen dürfen nur au ? Holz , Kupfer
oder Messina bestehen . Bei Zapfkrahncn ans
Kupfer oder Messing muß durch eine gut deckende
Zinnschicht die Bildung von Grünspan vollständig
unmöglich gemacht sein.

8 3.
Zn dem Transporte der Milch nach und in

der Stadt , soweit derselbe nicht mittels der Eisen¬
bahn erfolgt , dürfen nur mit einem stets sauber
zu haltenden Lack- oderOelfarbenanstrich versehene
Fuhrwerke benutzt werden . Die Milchgcfäße müssen
aus dem Fuhrwerke in einem von allen Seiten ge¬
schlossenen , mit Zink ausgeschlagenen Raum unter-
aebracht sein , in welchem sie vor dem Einfluß der
Witterung und vor Verunreinigungen aus der
Umgebung vollkommen geschützt sind.

In dem für die Milchgefäße bestimmten Raume
darf außer den zur Benutzung bei dem Verkaufe
der Milch bestimmten Maßen nichts Anderes
untcrgcbracht sein.

8 4.
Sogenanntes Gespül , Küchenabfälle und andere

faulige öder leicht faulende Gegenstände dürfen aus
demMilchwagen nur vollkommen abgesondert , und
ouch überhaupt nur dann mitgesührt werden , wenn
sie sich in Gesäßen mit dicht ' schließenden Deckeln
befinden.

Diese Gefäße sind nach jedesmaliger Füllung
wieder dicht zu schließen und von etwa außen
ihnen anhaftendem Schmutz oder Thcilen des
Inhalts sofort zu reinigen.

f 5.
Die Milchgesäßränmc de§ Wagens müssen

ebenso wie die zum Einstellen der Milchflaschen
dienenden Fachkasten und Flaschenkörbe täglich
einer gründlichen Reinigung unterzogen werden.

8 6.
Milchgefätze dürfen auf Straßen oder in Haus¬

fluren , Höfen und Thorfahrten nicht ohne Aufsicht
aufgestellt werden.

§7.
Aus .Haushaltungen , in welchen sich an

Cholera . Pocken , TpphnS , Fleckficber , Scharlach
oder Diphtheritis Erkrankte befinden , darf Milch
so lange nicht in den Handel gebracht werden,
bis eine Bescheinigung des zuständigen
Kreisphyfikus darüber beigcbracht ist , daß
die Krankheit erloschen oder die erkrankte
Person aus der Haushaltung entfernt ist,
und daß eine vollständige Desinfection der
Wohnräume , sowie der in der Milchwirth-
schaft zur Benutzung kommenden Gegen¬
stände stattgcfunden hat.

Die Polizei -Direction kann den Verkauf
von Milch aus solchen Grundstücken ver¬
bieten , ans welchen gesundheitsschädliche
Zustände herrschen , welche nach dem Gut¬
achten des zuständigen Kreisphyfikus an¬
steckende Krankheiten hervorzurufen ge¬
eignet find.

Das Eiubringen von Milch nach Wiesbaden
aus Ortschaften , in welchen eine der im Absatz 1
erwähnten Krankheiten epidemisch austritt , ist so
lange verboten, bis der zuständige Kreis-
phhstkus bescheinigt hat , daß die Epidemie
erloschen ist.

8 8.
Verkaufsläden und andere Räume , welche zur

Ausbewahrung der Milck bestimmt sind , müssen
stets sorgfältig rein gehalten und gelüftet werden.
Sie dürfen in keinem Fall als Schlaf - oder
Krankenzimmer benutzt werden.

Die Milchgesäße dürfen nicht offen aufgestellt
werden , und es darf zum Reinigen derselben nur
ganz reiner und abgekochtes Wasser zur Ver¬
wendung kommen.

8 9-
Die Verkäufer von Milch find ver¬

pflichtet , die von ihnen feil gehaltenen
Milchsorten entweder als „ volle Milch " ,
oder als „ Magermilch " , oder als „ saure
(dicke) Milch " , oder als „ Buttermilch " ,

oder als „ Rahm " ausdrücklich zu bezeichne«
und die für jede Sorte bestimmte « Milch¬
gefäße durch eine entsprechende deutliche
und nicht abnehmbare Slnfschrist zu kenn¬
zeichnen.

Die zum Verkaufe gebrachte „volle Milch"
muß einen Fettgehalt von mindestens3 pCt . haben.
Milch von einem geringeren Fettaebaltc dark ebenso
wie die abgerahmte Milch nur unter der Bezeich¬
nung „Magermilch " fcilgchaltcn oder verkauft
werden.

Werden geschlossene Milchwagen in Gebrauch
genommen , so ist die betr . Aufschrift auf diesen
an den betr . Krahncn anzubringen.

810 .
Bittere , schleimige , blaue oder rothe Milch,

sowie die Milch von Kühen , die an Maul - und
Klauenseuche . Perlsucht , Pocken , Gelbsucht , Rausch¬
brand , an Krankheiten des Euters , fauliger Gebär-
mutterentzündung , Pygmie , Septicämie , Ver¬
giftungen . Milzbrand oder Tollwuth leiden , darf
weder feilgebalten noch verkauft werden.

Ebenso ist das Feilhalten oder Verkaufen von
Milch , welche kurz vor oder innerhalb 10 Tage«
nach dem Kalben gewonnen wird , verboten.

8 11-
Zusätze von Stoffen , welche die Haltbarkeit

der Milch befördern sollen , wie Natron , Borsäure
Salicylsäure sind verboten.

8 12.
Sofern nicht nach anderen Gesetzen und Ver¬

ordnungen , insbesondere nach dem NahrungSmittel-
gesetze vom 14 . Mai 1879 , eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist, werden Ucbertretungcn dieser Ver¬
ordnungen mit Geldstrafe von 3 bis 30 Mk . oder
mit verhältnißmäßiger Saft geabndet . *

Wiesbaden , den 8. Mai 1890.
Der Polizei -Präsident , v . Rheinbave « .

Wird veröffentlicht:
Wiesbaden , den 15. März 1901.

_ Der Polizei -Präsident . V. Ratibor.
Bekanntmachung.

Auszug aus der Straßenpolizei «Verord¬
nung für die Stadt Wiesbaden vom

1» . September 1906
8 2 . Ziffer 2.

Das Anbieten oder Anpreisen von BerkaufS-
gcgenstärstnn durch überlautes Rufen oder in
anderer geräuschvoller Weise (z. B . mittelst hefttgrn
oder anhaltenden Schellen ? , Harnblase « ? , Pfeifen »)
ist verboten . .

Ziffer 3.
Ferner ist das Feilbicten von Blumen , Bfldern.

Spielwaaren , Obst , Eßwaaren,Getränken , Cigarren,
Ansichtspostkarten und derattigen Vcrkaufsgegen-
ständen ans öffentlichen Straßen , außer auf festen
von der Königlichen Polizei -Direction genehmigst«
Standplätzen , untersagt.

Jjiffer 4.trabe werden hier , wie überall
in dieser Verordnung , auch die öffentlichen Mätze,
Wege , Brücken (soweit dieselben nicht der Land-
straßenpolizei oder den : Feldschntze unterstehen)
und Durchgänge , sowie solche im Privateigenthum
stehenden Straßen und Wege , in welchen herkömm¬
lich ein öffentlicher Verkehr stattftndet , endlich auch
die vor der Straßenfront der Häuser belegenen
Treppen und Rampen gerechnet . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Um ouch den in der Woche den Tag über

durch ihre BernfSgeschäfte in Anspruch genommenen
Personen Gelegenheit zur mündlichen Verhandlung
mit den Beamten der KöniglichevGewerbc -Jnspection
zu geben , finden für die Königliche Gewerbe-
Jiispection zu Wiesbaden besondere Sprech¬
stunden am 1. und 3. Sonntag jeden Monats,
Vormittags von 11 ' /» bis Mittags 1 ' /- Uhr und
am Sonnabend der 2 . und 4 . Woche jeden Monats
Nachmittags von 5 ' /» bis 7 ' /» Uhr in deren Ge-
lchäftslokal , Dotzbeimerstraße 5 , hier statt . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Der Herr Minister für Handel und Gewerbe

bat unterm 10 . Juli d . Js . Vorschriften über den
Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen , sowie
über den Geschäftsbetrieb der Versteigerer und
unterm 11 . Juli d . I . solche über den Umsang der Be¬
fugnisse und Verpflichtungen , sowie über den Ge¬
schäftsbetrieb der Versteigerer , die in Markt¬
hallen Gegenstände des Wochenmarktver-
keyrs versteigern , erlassen, deren Veröffentlichung
in nächster Zeit in Form einer Beilage zum
Regierungsamtsblatt ( Frankfurter Amtsblatt ) er¬
folgen wird , und die am 1 . September d . Js.
in Kraft treten.

Die betheiligten Gewerbetreibenden werden
hierauf mit dem Bemerken ausdrücklich hingewiesen,
daß die in Ziffer 31 der ersterwähnten Vorschriften
bezeichnete Frist , welche zwischen dem Eingangdcr
Anzeige der fragliche » Versteigerung und dein Ver¬
steigerungstermine liegen muß , hierdurch für den
Stadtkreis Wiesbaden ans 4L Stunde « fest-
geietzt wird.

Die betreffende Anzeige ist demnach , nebst den
erforderlichen Unterlagen , spätestens 48 Stunde«
vor Beginn der Versteigerung und zwar , im
Interesse der Beschleunigung , nicht bei der König¬
lichen Polizei -Direktion , sondern bei demjenigen
Polizei -Revier einznreichen, in dessen Bezirk die
Versteigerung abgehalten werden soll . *

Wiesbaden , den 20. August 1902.
Der Polizei - Direktor , v . Schenck.
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Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
vom 8 . bis cinschl. 14 . September 1902.

Wiesbaden , den 13. September 1902.

HVciw. Niedr. Hdchit. Wiebr. ßiSdlft.l Niedr.

L .Aruchlmarkt.
Pre ts. Prei«. Preis. Preis. Preis. Preis.
A A ■*» •Ä A» •flv & Mff

Hafer . . . . . p. 100 K. 19 60 14 80 Gurken . . . . 8 6 Birnen . p. K. _ 50 16
Stroh / .. . . 100 4 oO 4 20 Spargel . . . . . p. K. — — — — Zwetschen . . , 44 26
Heu. 100 „ 7 60 6 60 Grüne Bohnen . — 20 — 14 Eine Gans . ". 6 oO 6

II . Mekmarkt. Grüne Erbsen . . _ — 60 — 50 Eine Ente. 3 2 80
Ochsen: T. Qualität . P. 50 ff. 74 — 72 — Wirsing . . . . — 15 — 10 Eine Taube. -- 70 -' 60

II. „ 50 .. 69 — 67 — Weißkraut . . . — 10 — 8 Ein Halm. 1 60 1 20
Kühe: I. Qualität . p. 50 „ 66 — 60 — Rotbkrant . . . — 12 — 8 Ein Hnbu. 2 — 1 70

II . „ „ 50 „ 60 — 54 — Gelbe Rüben . . u n — 16 — 12 Ein Feldhuhn. — — -- —
Schweine . . . . . ■ P- „ 1 36 1 28 Weiße Rüben . . — 30 — 24 Aal . p. K. 3 20 3 20
Kälber . . 1 60 1 40 Koblrabi , obcrcrd. — 15 — 10 Heckt. 2 80 2 40
Hammel. 1 28 1 20 Römisch-Kohl . — 14 — 10 Backfische . „ — SO — 50

III . Wctimfien Petersilien . . . — 40 — 30
Butter .. . . P. K. 2 40 2 — Borre. p. St. — 4 — 8 IV . Mrod int » Mlehk.
Eier . . .. p 25 St. 1 75 1 25 Sellerie . . . — 10 — 5 Schwarzbrod : Langbrod p. 0,5 ff. — 15 — 13
Handkäse . . . . .. 100 7 — 4 — Kirschen . . . . . p . ff. — — — — £. — 52 — 43
Fabrikkäie . . .. . ... . 100 .. 4 — 8 Saure Kirschen . -r — — Rundbrod „ 0,» ff. — 13 — 13
Eßkartoffeln . JL p. 100 K. 8 — 8 Erdbeeren . . . — — — — £. — 45 — 45
Neue Kartoffeln . - , . p. ff. — IC — 10 Himbeeren . — — — — Weißbrod : a. 1 Wasserwerk . . — 3 3
Zwiebeln. — 14 — 12 Heidelbeeren . . — — — — b. 1 Milckbrödchen. — 3 3
Zwiebeln. 5 — 4 50 Vrcißelbccrcn . . — 60 — 50 Weizenmehl : No. 0 . p. 100 K. 32 50 36 50
Blumenkohl . . . . . P. St. — 85 — 25 Trauben . . . 60 — 40 „ I . .. 100 26 27 —
Kopfsalat. „ „ 5 — 4 Aepfel . . . . . „ „ — 50 — 16 . II . „ 100 .. I2£ 12£

Roggenmehl : No. 0 . p. 100 !
.. I . .. 100

V.  Akeilcki.
Ochsenfleisch: von der Keule p.

Banchfleisch .
Kuh- oder Rindfleisch . . „
Schweinefleisch . . . . „
Kalbfleisch .
Hammelfleisch . .
Schaffleisch.
Dörrfleisch . „
Solberfleisch.
Schinken.
Speck (geräuchert) .
Schweineschmalz . . . . „
Nierenfett.
Schwartcnmagen : frisch . .

„ geräuchert „
Bratwurst . . . .
Fleischwurst . „
Leber- u. Blutwurst : frisch „

geräuchert „
Städt . Accise-Amt

T Höchst. |
Preis. |

Ni-br.
Preis.

4
25 24 —
22 501 22 —

k. 1 52 1 44
1 36 1 28
1 40 1 32
1 80 1 60
1 70 1 50
1 60 1 20
1 40 1 20
1 80 1 60
1 SO 1 60
2 — 1 84
1 84 1 80
1 80 1 60
1 — — 80
2 — 1 60
2 — 1 80
1 80 1 60

| 1 60 1 40
— 96 — 96

2 1 80

Bekanntmachung.
Nachstehend wird der 8 1 des Gemeindc-

beschlufles vom 29. Mai 1893 in der durch die
Beschlüsse des Gemeinderatb« vom 6. und des
Bürgerausschufles vom 21. November 1890, sowie
des Bezirksausschusses vom 21. November 1890
genehmigten veränderten Fassung mit dem Bemerken
zur Kenntnis ! gebracht, baft Zuwiderhandlungen
gegen diese Vorschrift gemäß 8 14 des Gesetze«
vom 9. März 1899 für jeden Uebertretnngsfall
mit Geldstrafe bis zu ISO Mk. oder mit Haft
bestraft werden kann.

8 1. Innerhalb ! des Gemeindebezirks der
Stadt Wiesbaden darf das Schiachten von Ochsen,
Stieren , Kühen. Rindern , Schweinen, Kälbern,
Schafen , und Ziegen und zwar sowohl gewerbs¬
mäßig . als das nicht gewerbsmäßig betriebene
Schlachten , nur in der städtischen Schlachthaus¬
anlage voraenommen werden. Ausnahmsweise kann
nur den Bewohnern entlegener Gehöfte, z. B.
AdamSthaler Hof, Fasanerie . Platte u. 21. auf
besonderen Antrag durch den Gemeinderatb gestattet
werden, das Schlackten für ihren Bedarf (Haus¬
schlachten) auf dem Gehöfte vorzunehmen.

Wenn ein Thier (Satz 3 des 8 11 außerhalb
der Schlachthausanlage durch Beinbruch, Lähmung,
schwere Erkrankung zum Gehen unfähig geworden
und der Transport zu Wagen unausführbar ist,
so kann dasselbe, wenn ein apvrobirter Thierarzt
die Nothwendigkeit einer sofortigen Abschlachtnng
bescheinigt, in dem Gehöft qetödtet und die Ab-
schlachtungvorqenommen werden. Von der erfolgten
Schlachtung ist unter Vorlage der vorerwähnten
Bescheinigung über die Nothwendigkeitder sofortigen
Zlbschlachtungder Schlachthausvcrwaltuna und dem
Accise-Inspector alsbald Anzeige zu erstatten . Das
geschlachtete Tbier einschließlich der Geweide muß
bis zur Ankunft des Schlacktbaus -Directors oder
desseirfachverständigenVertreter ? aufgehobenwerden,
welcher nach stattgebabter Besichtiaung über die
Verwendbarkeit des Fleisches entscheidet, wie wenn
die Schlachtung in dem Schlachthaus stattgefunden
hätte . *

.Wiesbaden, 1. September 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
In der Polizeiverordnnng vom 12. März 1884.

13 . Mar und 29. August 1893 ist u. 21. Folgendes
bestimmt:

fl 1. Montags , Mittwochs und Freitags in
jeder Woche findet in der Schlachtbaus-Anlage und
zwar auf dem Matze -wischen dem Groß- und
Kkemviebstalle daselbst, Viehmarkt statt . Fällt auf
einen dieser Tage ein gesetzlicher Festtag , so wird
der Mehmarkt an dem darauf folgenden Tage
abgebalten.

8 3. Der Viehmarkt iür Großvieh beginnt
um 11.30 Ubr Vormittags , derjenige für Kleinvieh
(ttd.  Zuchtschweine) um 11 Ubr Vormittag « und
derjenige für Zuchtschweine um 8 Ubr Morgens.

8 4. Bis zum Schluß des Marktes ist der
Verkehr mit Vieh allein ans die Schlachthaus-
Anlage beschränkt. In der Stadt oder der Stadt-
aemarkung ist bis zu dieser Zeit der Handel mit
Vieh untersagt.

Ebenso ist der Handel mit Vieh vor Beginn
des Marktes in der Schlachtbans -Anlaoe verboten.
Es dürfen in dieser Zeit die Handelsleute unter
sich keinen Viehhandel betreiben.

8 5. Nach Schluß des Marktes , um 1 Uhr
Nachmittags , steht es Jedem frei, das auf dem
Markt aufgctriebene Vieh dorten ferner seilzuhalten
und dasselbe mit Ausnahme des in 8 6 gedachten
Schlachtviehes zum Verkaufe oder Tausche in die
Stadt zu verbringen.

8 6. Die Viehhändler dürfen nur in der
Schlachtbaus -Anlage verkaufen. Es ist untersagt,
solches Vieh zum Zwecke der Verkaufes oder
Tausches in die Stadt zu bringen.

8 9. Auf den Markt darf nur gesundes Vieh
gebracht werden. Es unterliegt alles zum Markt
gebrachte Vieh der volizeilickenBeschau (cir . 8 17
des Reichs-Viebseuchengesetzes vom 23. Juni 1880).

8 11. Sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt find, werden
Uebertretungen dieser Vorschriften mit Geldbuße
bi» zu 9 Mk. und im Falle des Unvermögens mit
Hast bis zn drei Tagen bestraft. *

Wiesbaden , 1. September 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Herr Stadtarzt vr . med . Stricker ist bis zum

15. Oktober d. I . verreist. Er wird durch den
Herrn vr . med. Geißler , Wellritzstraße 1, vertreten.

Wiesbaden » den 9. September 1902. *
Der Magistrat . — Armen -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Wir bringen hierdurch zur allgemeinen Kennt-

aiß , daß die Kaffe des städtischen Krankenhauses
nur in den Vormittagsstunden ,von 8 bis ILflr Uhr
für das Publikum geöffnet ist. *

Städtische KrankenhauS-Berwaltuug«

Bekanntmachung.
. Der Mehrerlös von den bis 15. Juni 1902

einschließlich bei dem städtischen Leihhause hier ver¬
fallenen und am 21/22 . Juli cr. versteigertenPfänder
Nr . 18279 18328 18888 19788 20842 21967 21988
21995^ 22000 22009 22039 22063 22064 22106
22130 22144 22159 22161 22168 22223 22258
22259 22260 22262 22279 22301 22307 22349
22352 22353 22859 22886 22396 22417 22419
22434 22440 22446 22462 22477 22478 22482
22530 22544 22654 22556 22557 22574 22575
22588 22633 22634 22657 22705 22714 22715
22724 22726 22736 22744 22750 22794 22795
22816 22827 22831 22866 22920 22939 22945
22956 22984 22989 22991 22999 23002 23017
23018 23028 23047 23051 23052 23053 23070
23077 23078 23089 23103 23108 23137 23200
23227 23228 23229 28230 23233 23238 23248
28251 23803 23416 23417 23418 23438 23458
23462 23464 23501 23503 23509 23540 23541
23590 23606 23607 23608 23609 23610 23611
23612 23613 23614 28621 23635 23639 23610
23641 23651 23652 23657 28658 23659 23667
23703 23740 23755 23761 23764 23811 23830
23881 23832 23834 23849 23891 23906 23915
23945 28955 23967 23995 24009 24011 24016
24027 24067 24082 24085 24086 24098 24125
24131 24176 24185 24212 24233 24293 24300
24301 24311 24315 24325 24394 24895 24405
24489 24453 24461 24479 24483 24497 24521
24665 24572 24581 24650 24651 24665 24676
24683 24691 24704 24713 24721 24733 24734
24735 24736 24787 24738 24744 24745 24776
24784 24788 24808 24809 24828 24890 24892
24929 24942 24948 24966 24985 24999 25000
25012 25021 25022 25051 25069 25082 25085
25093 25107 25120 25127 25143 25167 25179
25185 25187 25234 25236 25249 25278 25282
25293 25313 25329 25355 25363 25367 25876
25432 25441 25442 35454 25506 25529 25532
25545 25553 25561 25584 25591 25597 25593
25614 25621 25622 25625 25642 25669 25674
25676 25680 25687 25697 25712 25729 25737
25777 25781 25787 25792 25803 25804 25805
25806 25807 25808 25809 25810 25811 25812
25813 25814 26815 35816 25817 25855 25859
25882 25926 25928 25936 25952 25979 25995
25996 25997 25998 26039 26048 26056 26078
26083 26099 26101 26118 26127 26140 26161
26162 26163 26188 26198 26200 26207 26216
26223 26244 26647 26249 26260 kann gegen Aus¬
händigung der Pfandscheine bei der Leihhaus-
Kasse hier in Empfang genommen werden, waS
mit dem Bemerken bekannt gemacht wird , daß die
bis zum 22 . Anli 1903 nicht erhobenen Beträge

. der Leihhaus -Anstalt anbeimfallen . *
Wiesbaden , den 28. August 1902.

_ Die Leibbans -Devntation.
StüdtischesLeihhaus zu Wiesbaden,

Neugasse 6.
Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß.

daß das städtische Leihhaus dahier Darlehen auf
Pfänder in Beträgen von 2 Mk. bis 2100 Mk.
auf jede , beliebige Zeit , längstens aber auf die
Dauer eines Jahres , gegen 10 pCt . Zinsen giebt
und daß die Taxatoren von 3 —10 Uhr Vor¬
mittags und von 2—3 Uhr Nachmittags
rm Leihhaus anwesend find . *
_ Die Leihhans -Devutation.

Bekanntmachung.

t  Die städtische Feuerwache,Neugaste 6 , ist unter No . 46 an
das Fernsprechamt dahier ange-
schlosscn,so daß von jedem Telephon-
anschlutz Meldung nach der Feuer¬
wache gemacht werden kann. Der
hiesigen Einwohnerschaft wird die
Benützung der Telephonanschlüsse zu
Feuermeldungen empfohlen. *

Wiesbaden , im Oktober 1901.
Der Branddirector . Scheurer.

Bekanntmachung.
Aus Anlaß des am 21 ., 22 . und

28 . d. M . Hierselbst stattfindevden Kirch¬
weihfestes wird die Wilhelmstraße von der
Einmündung der Dohheimerftraße bis zu der
Lehrstraße von Mittags 2 Uhr an für alle
diejenigen Fuhrwerke».Radfahrer gesperrt,
welche diese Straße in ihrer ganzen Länge
zu durchfahren gedenken. Diejenigen aber,
die ihr Fuhrwerk oder ihre Fahrräder in den
an derWilhelmstraße gelegenenWirthschaftenrc.
oder in Nebenstraßen unterzubringen beab¬
sichtigen, ist es erlaubt, die Straße im Schritt,
Radfahrer abgesessen, bis zn dem Unler-
kunftsort zu passiven. F 311

Schierstein , den 10. September 1902.
• Der Bürgermeister.

Lehr.

Bekanntmachung.
Der Plan über die Errichtung einer unter¬

irdischen Telegraphenlinie innerhalb der Stadt
Biebrich und von Biebrich bis zum Postamt in
Schierstein liegt bei den Postämtern in Biebrich
und Schierstein aus . *

Biebrich , den 18. September 1902.
_ Kaiserliches Postamt.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Verordnung

über die Polizei -Verwaltung vom 20. September
1867 (Ges.-S . S . 1529), sowie des 8 142 de?
Landesverwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883
(Ges.-S . S . 195) wird von mir mit Zustimmung
des Kreisausschusse« für den Umfang der Land¬
kreises Wiesbaden verordnet , was folgt:

8 1.
Nach jedem Todesfall muß die Leiche vor der

Beerdigung durch eine dazu bestellte oder zuge¬
lassene Person (8 2) nach Maßgabe der nach¬
folgenden Aussührungsbestimmungen bestchtigt
werden . Eine Beerdigung darf ohne vorherige
Ausfüllung eines dem beifolgenden Formular ent¬
brechenden LcichcnschauschcineS nicht stattfiudcu.

8 2.
Jede Gemeinde hat einen Leichenbeschauerzu

bestellen. Die Bestellung kann jederzeit sowohl
durch de» Gemeindevorstand als auch durch den
Königlichen Landrath widerrufen werden.

Zu Leichenbeschauernsind ausschließlich appro-
birte Aerztc zu bestellen.

Außer dem amtlichen Leichenbeschauer ist jeder
andere opprobirte Arzt zur Vornahme dex Leichen¬
schau und Ausstellung des Lcichenschauscheincs
berechtigt.

Der Leichenbeschaurt (§ 2 Abs. 2 und 3) darf
den Leichenschauscheinnur auf Grund einer vorhcr-
gegangencn und von ihm persönlich vorgenommenen
Besichtigung der Leiche auSstellcn.

Ergiebt sich bei der Leichenschau, daß der Tod
unter Umständen erfolgt ist, die den Verdacht einer
unnatürlichen Todesart nicht völlig ausschließen,
so ist der Leichenbeschauer verpflichtet, der Orts-
Polizeibehörde hiervon Mittheilung zu machen.

8 4.
Der Leichenschauschein muß der Ortspolizei¬

behörde von Demjenigen vorgelegt werden , der
nach Z 57 des Reichsgesetzes über die Beurkundung
des Personenstandes pp . vom 6. Februar 1875 den
Stcrbefall anzuzcigcn hat.

8 5.
Uebertretungen dieser Polizei - Verordnung

werden mit Geldstrafe bis zu 30 Mk. oder mit
vcrhältnißmäßiger Haft bestraft.

8 6.
Diese Polizeivcrordnung tritt mit dem 1. Sep¬

tember 1902 in Kraft.
Wiesbaden , den 16. Juli 1902.

Ter Königliche Landrath , von Hertzberg,

die Gemeinde die Kosten zu tragen . Im klebrige»
steht es den Aerzten zu. für die gedachten Ver¬
richtungen nach Maßgabe der Preußische»
Gebührenordnung für Aerzte vom 15. Mai 1892
zu liguidiren.

Wiesbaden , de» 16. Juli 1902.
Der Königliche Landrath.

J .-No. I 7311. von Hertzberg.
Gcmeindcbezirk . . . . Sterbercgister No . . .

Leichenschauschein._
Vor und Zuname / auch Stand
des Verstorbenen (bei Kindern
bis zu 5 Jahren , ob ehelich oder

unehelich).

Wohnort und Wohnung.

Jahr , Tag und Ort der Geburt
des Verstorbenen.

Jahr , Tag und Stunde des
Ablebens.

Name des behandelnden Arztes.

Todes¬

ursache.

Grundkrankheit (ent¬
fernte Todesursache ).

Nächst- Todesursache
(binzugetretene ev.
Complicationen ).

Hat eine Behandlung durch eine
Person , die nicht Arzt ist, statt-

gesunde» ?
Name und Wohnort derselben.

Bei Kiudbettsieber oder Wochen¬
bett-Tod : Name der bctheiligteu

Hebamme.

Bei ansteckenden Krankheiten:
Tag der Erkrankung.

Bemerkungen.

Unterschrift . . . . .
Vorstehende Kreispolizei -Vcrordnung bring«

ich hiermit zur Kenntiß der hiesigen Bewohner mit
dem Bemerken, daß der Gemeindevorstand dem
Commnnalarzt Herrn vr . Rüb hier , Wiesbadener¬
straße 29, die Ausübung der amtlichen Leichenschau
in hiesiger Gemeinde übertragen hat . *

Sonnenvera , de» 27. August 1902.
Die Ortspolizeibehörde.

I . B . Bingel » Beigeordneter.

vampfer-ssatirten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Ausführungs -Bestimmungen.

1. Die Leichenschau soll in der Regel erst 24 Stunden
nach dem Tode stattfinden.

2. Der Leichenbeschauer übergiebt den ansgefülltcn
Leichenschauschein in der Regel der nach 8 4
der Polizeiverordnung zur Anzeige verpflichteten
Person ; nur in den Fällen des § 3 Abs. 2
sendet er ihn direct an die Ortspolizeibehörde.

3. Der ausgefüllte Leichenschauschein ist zunächst
dem Standesbeamten vorzulegen , der dieNummer
des Sterbercgisters aussüllt , sodann aber un¬
verzüglich an dieOrtspolizcibebörde abznliefern.

4. Zu den Umständen, die gemäß ß 3 Abs. 2 der
Polizeiverordnung eine unverzügliche Anzeige
an die Ortspolizeibebörde erfordern , gehören
insbesondere folgende Fälle:

a ) wahrgenommene Zeichen einer verübten
äußeren Gewaltthätigkeit:

b) offenkundige Vergiftung oder Verdacht einer
Vergiftung , namentlich wenn Jemand nach
dem Genüsse einer verdächtigen Nahrung
oder einer Arznei unter verdächtigen Zeichen
erkrankt und stirbt;

e) wenn Jemand unter der Behandlung eines
nicht apvrobirten Arztes gestorben ist;

d) wenn bei Neugeborenen eine Verheimlichung
der Geburt stattgesunden hat;

e) wenn Unmündige aus Mangel der nöthigen
Aufsicht um « Leben gekommen sind;

k) wenn dem Verstorbenen der nöthige ärzt¬
liche Beistand und die geeignete Pflege
vorenthalten ist, oder wenn ihm die nöthigen
Bedürfnisse entzogen worden find;

g) alle plötzlichen Todesfälle , soweit sic nicht
aus der — dem behandelnden Arzte be¬
kannten — Krankheit ihre natürliche Er¬
klärung finden;

h) alle Fälle , wo Personen todt aufgefunden
wurden , ohne Unterschied, ob sic bekannt
sind oder nicht;

i ) alle Fälle , wo Jemand verunglückt ist;
k ) erwiesene oder muthmaßliche Selbsttödtung.

5. Hinsichtlich der Bezahlung für die Besichtigung
und Ausstellung des Leichenschauschcinestreffen
die Gemeinden mit dem amtlichen Leichen¬
beschauer Vereinbarungen . Für Ortsarme hat

Abfahrten von,Biebrich Morgens 6.25 bis Cob- ■
lenz, 8, 9.25 (Schnellfahrt „Borussia “ u. „Kaiserin
Auguste Victoria “), 9.50 (Schnellfahrt „Hansa*
und Niederwald “), 10.20, 11.20 (Schnellfahri
„Deutscher Kaiser “ und „Wilhelm Kaiser und
König “), 12.50 bis Köln . Mittags 3.20 bis Neuwied«
Abends 6.35 (Güterschiff ) bis Bingen . Nach,
mittags 2.25 bis Mannheim . Gepäokwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7V- Uhr.
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F329

Red Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden : Wilhelm Bickel,

Langgasse 20.) F 329
Antwerpen -Newyork -Dienst . D. „Southwaik“

am 2. Sept . in Newyork von Antwerpen und
Southampton angekommen . D. „Kroonland “ am
6. Sept . von Antwerpen nach Newyork abge¬
gangen . v . „Friesland “ am 6. Sept . von Newyork
nach Antwerpen abgegangen . D. „Vaderland“
am 8. Sept . in Newyork von Antwerpen ange¬
kommen . D. „Zeeland “ am 8. Sept . in Antwerpen
von Newyork angekommen . D. „Southwark “ am
9. Sept . von Newyork nach Antwerpen et South - '
hampton abgegangen . — Antwerpen -Philadelphia-
Dienst . D. „Switzerland “ am 2. Sept . in Phila¬
delphia von Antwerpen angekommen . D. „Neder-
land “ am 8. Sept . von Antwerpen nach Phila¬
delphia abgegangen . D. „Pennland “ am 9. Sept,
in Antwerpen von Philadelphia angekommen.

Holland-Amerika-Linie.
(General - Agenten für Wiesbaden : Reisebüreau

J . Schottenfels & Co., Theater -Colonnade .)
D. „Noordam “ von Newyork nach Rotterdam!

9. Sept . Yorm . in Rotterdam eingetroffen . l>
„Ryndam “von Rotterdam nach Newyork , 6. Sept,
1.40 Yorm . Scilly passirt . v . „Potsdam “ von
Rotterdam nach Newyork , 6. Sept . Nachm , in
Newyork eingetroffen . £>. „Statendam “ von
Newyork nach Rotterdam , 6 . Sept . Vorm , von
Newyork abgegangen mit 67 Kajüts - und
260 Passagieren 3. Classe. v . „Rotterdam “ von
Newyork nach Rotterdam , 2. Sept . Nachm , in
Rotterdam eingetroffen . F330

Druck an* Verla» der& Schelle»»«», 'scheu tzol-Lnchdrnckeret in Wiesbaden.
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